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Hiermit übersende ich den Referentenentwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025 

ausschließlich in elektronischer Form. 

Mit dem Gesetz sollen weitere steuerliche Rechtsänderungen aus dem am 28. Mai 2025 vom 
Koalitionsausschuss beschlossenen Sofortprogramm für Deutschland und zudem notwendiger 

weiterer kurzfristiger Änderungsbedarf umgesetzt werden.  

Das Gesetz enthält somit folgende Maßnahmen: 

− Aktualisierung des Verweises auf die De-minimis-Verordnung bei der Sonderabschreibung

für Mietwohnungsneubau (§ 7b Absatz 5 EStG)
− Anhebung der Entfernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

sowie Entfristung der Mobilitätsprämie (§ 9 Absatz 1 Satz 3 und § 101 Satz 1 EStG)
− Aktualisierung des Verweises auf die De-minimis-Verordnung bei der Forschungszulage

(§ 9 Absatz 5 FZulG)
− Reduzierung der Umsatzsteuer für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, mit 

Ausnahme der Abgabe von Getränken, auf sieben Prozent (§ 12 Absatz 2 Nummer 15 UStG)
− Bekanntgabe eines Bescheides durch Bereitstellung zum Datenabruf (§ 18g Satz 5 UStG)

− Sonderregelung bei der Nutzung der zentralen Zollabwicklung - CCI - (§ 21b - neu - UStG)
− Regelungen zur Gemeinnützigkeit:

o Anhebung der Freigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auf
50 000 Euro (§ 64 Absatz 3 Satz 1 AO)

o Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale auf 3 300 Euro bzw. 960 Euro
(§ 3 Nummer 26, 26a EStG)
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o Anhebung der Freigrenze bei der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung auf 

100 000 Euro (§ 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 AO) 
o Verzicht auf eine Sphärenzuordnung von Einnahmen, bei Körperschaften mit 

Einnahmen unter 50 000 Euro (§ 64 Absatz 3 Satz 2 AO) 
o Einführung von E-Sport als neuen gemeinnützigen Zweck (§ 52 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 21 AO) 
o Photovoltaikanlagen als steuerlich unschädliche Betätigung bei der Gemeinnützigkeit 

(§ 58 Nummer 11 AO) 
 

Zu den Maßnahmen im Einzelnen verweise ich auf den Besonderen Teil der Begründung des 
Referentenentwurfs. 

 
Die Kabinettbefassung ist für den 10. September 2025 vorgesehen. Soweit Sie eine Stellungnahme 

für erforderlich halten, bitte ich uns diese per E-Mail an IVA2@bmf.bund.de zu senden.  
 

Nach Beschluss der Bundesregierung werden zur Erhöhung der Transparenz 

Verbändestellungnahmen zu Gesetz- und Verordnungsgebungsverfahren im Internet 
veröffentlicht. Ich bitte Sie daher, Ihre Stellungnahme frei von personenbezogenen Daten 

abzugeben (etwa als Anlage zu Ihrem Anschreiben) oder alternativ in Ihrer Stellungnahme 
etwaige personenbezogene Daten zu schwärzen. Sollten Sie eine Stellungnahme mit 

personenbezogenen Daten abgeben wollen, möchten wir Sie bitten, sogleich den Nachweis über 
die erteilte Einwilligung der betroffenen Personen zur Veröffentlichung ihrer in der 

Stellungnahme enthaltenen personenbezogenen Daten mit zu übermitteln. Sollten Sie mit einer 
Veröffentlichung Ihrer Stellungnahmen nicht einverstanden sein, müssten Sie bei Übermittlung 

Ihrer Stellungnahme deren Veröffentlichung widersprechen. In diesem Fall wird im Rahmen der 
Veröffentlichung lediglich vermerkt, dass eine Stellungnahme Ihres Verbandes eingereicht 

wurde. 

Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass auch der Nationale Normenkontrollrat Interesse an 
einer Übersendung Ihrer Stellungnahme hat, um mögliche Punkte von Relevanz in seine 

Prüfung einbeziehen zu können. Daher stelle ich Ihnen anheim, Ihre Stellungnahme 
nachrichtlich auch dem Nationalen Normenkontrollrat (per E-Mail an nkr@bmj.bund.de) zu 

übersenden. 

 

Im Auftrag 

Rochow 
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